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Erwägungen
E. 1
Die Parteien sind verheiratet und Eltern des Sohnes C._____, geboren am tt.mm.2014. Am 22. Dezember 2018 stellte die Gesuchstellerin bei der Vorinstanz ein Eheschutzbegehren (Urk. 1). Der weitere Prozessverlauf kann dem erstin- stanzlichen Urteil entnommen werden (Urk. 70 S. 5 ff.). Am 17. Juli 2019 erliess die Vorinstanz den eingangs wiedergegebenen Entscheid (Urk. 70 S. 54 ff.).
E. 2
Die Gesuchstellerin und Berufungsklägerin (fortan Gesuchstellerin) erhob am 21. Oktober 2019 fristgerecht Berufung mit den erwähnten Anträgen (Urk. 41). Am 30. Oktober 2019 stellte sie ein Gesuch um Erlass von superprovisorisch an- zuordnenden vorsorglichen Massnahmen betreffend das Alltagsbetreuungsrecht (Urk. 75). Mit Verfügung vom 1. November 2019 traf die erkennende Kammer ei-
- 8 - ne einstweilige Regelung und setzte dem Gesuchsgegner und Berufungsbeklag- ten (fortan Gesuchsgegner) Frist an, um zum Massnahmenbegehren Stellung zu nehmen und die Berufung zu beantworten (Urk. 79). Am 14. November 2019 gin- gen die Stellungnahme und die Berufungsantwort (Urk. 81) und am 19. November 2019 eine Nachtragseingabe ein (Urk. 84). Mit Beschluss vom 25. November 2019 fällte die Kammer den folgenden Zwischenentscheid (Urk. 87 S. 11):
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